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Warnhinweise

TEIL AAllgemeine WarnhinweiseDie Benutzereinschränkungen gemäß § 13 Abs. 1 beinhalten wenigstens das Mindest-

oder Höchstalter der Benutzer sowie, wo angemessen, die erforderlichen Fähigkeiten der Benutzer, das Höchst- oder

Mindestgewicht des Benutzers sowie den Hinweis, dass das Spielzeug ausschließlich unter Aufsicht von Erwachsenen

benutzt werden darf.

1. 1.Spielzeug, das nicht zur Verwendung durch Kinder unter 36 Monaten bestimmt istSpielzeug, das für Kinder

unter 36 Monaten gefährlich sein könnte, muss einen Warnhinweis tragen, beispielsweise: „Nicht für Kinder unter

36 Monaten geeignet.“ oder „Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.“ oder einen Warnhinweis in Form der

folgenden Abbildung:

Diese Warnhinweise müssen durch einen kurzen Hinweis – der auch aus der Gebrauchsanweisung hervorgehen kann

– auf die besonderen Gefahren ergänzt werden, die diese Vorsichtsmaßregel erforderlich machen.

1. 2.AktivitätsspielzeugAktivitätsspielzeug muss den folgenden Warnhinweis tragen: „Nur für den

Hausgebrauch.“Aktivitätsspielzeug, das an einem Gerüst montiert ist, sowie anderem Aktivitätsspielzeug muss

gegebenenfalls eine Gebrauchsanweisung beiliegen, in der auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen

Überprüfung und Wartung der wichtigsten Teile hingewiesen wird (Aufhängung, Befestigung, Verankerung am

Boden usw.) und darauf, dass bei Unterlassung solcher Kontrollen Kipp- oder Sturzgefahr bestehen kann. Ebenso

müssen Anweisungen für eine sachgerechte Montage gegeben werden sowie Hinweise auf die Teile, die bei

falscher Montage zu einer Gefährdung führen können. Es ist anzugeben, wie eine Aufstellungsfläche für das

Spielzeug beschaffen sein muss.

2. 3.Funktionelles SpielzeugFunktionelles Spielzeug muss den folgenden Warnhinweis tragen: „Benutzung unter

unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.“Ihm muss darüber hinaus eine Gebrauchsanweisung beiliegen, die die

Anweisungen für die Verwendung sowie die vom Benutzer einzuhaltenden Vorsichtsmaßregeln enthält mit dem

Warnhinweis, dass sich der Benutzer bei ihrer Nichtbeachtung den näher zu bezeichnenden Gefahren aussetzt,

die normalerweise mit dem Gerät oder Produkt verbunden sind, deren verkleinertes Modell oder Nachbildung

das Spielzeug darstellt. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass dieses Spielzeug außer Reichweite von Kindern unter

einem bestimmten – vom Hersteller festzulegenden – Alter gehalten werden muss.

3. 4.Chemisches SpielzeugUnbeschadet der Anwendung der Bestimmungen, die in den geltenden

Unionsvorschriften über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung bestimmter Stoffe und Gemische

vorgesehen sind, verweist die Gebrauchsanweisung für Spielzeug, das an sich gefährliche Stoffe oder Gemische

enthält, auf den gefährlichen Charakter dieser Stoffe oder Gemische sowie auf die von dem Benutzer
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einzuhaltenden Vorsichtsmaßregeln, damit die mit dem Gebrauch des Spielzeugs verbundenen Gefahren, die je

nach dessen Art kurz zu beschreiben sind, ausgeschaltet werden. Es werden auch die bei schweren Unfällen auf

Grund der Verwendung dieser Spielzeugart erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen angeführt. Ferner ist darauf

hinzuweisen, dass das Spielzeug außer Reichweite von Kindern unter einem bestimmten vom Hersteller

festzulegenden Alter gehalten werden muss.Neben den in Absatz 1 vorgesehenen Angaben muss chemisches

Spielzeug auf der Verpackung den folgenden Warnhinweis tragen:„Nicht geeignet für Kinder unter … Jahren.1

Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.“Als chemisches Spielzeug gelten insbesondere: Kästen für chemische

Versuche, Kästen für Kunststoff-Vergussarbeiten, Miniaturwerkstätten für Keramik-, Email- und photographische

Arbeiten und vergleichbares Spielzeug, das zu einer chemischen Reaktion oder vergleichbaren Stoffänderung

während des Gebrauchs führt.

4. 5.Schlittschuhe, Rollschuhe, Inline-Skates, Skate-Boards, Roller und Spielzeugfahrräder für KinderWerden diese

Produkte als Spielzeug verkauft, so müssen sie folgenden Warnhinweis tragen:„Mit Schutzausrüstung zu

benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.“Außerdem ist in der Gebrauchsanweisung darauf hinzuweisen,

dass das Spielzeug mit Vorsicht zu verwenden ist, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des

Benutzers oder Dritter durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Angaben zur geeigneten

Schutzausrüstung (Schutzhelme, Handschuhe, Knieschützer, Ellbogenschützer usw.) sind ebenfalls zu machen.

5. 6.WasserspielzeugWasserspielzeug muss folgenden Warnhinweis tragen:„Nur im flachen Wasser unter Aufsicht

von Erwachsenen verwenden.“

6. 7.Spielzeug in LebensmittelnIn Lebensmitteln enthaltenes Spielzeug oder zusammen mit einem Lebensmittel

angebotenes Spielzeug muss folgenden Warnhinweis tragen:„Enthält Spielzeug. Beaufsichtigung durch

Erwachsene empfohlen.“

7. 8.Imitationen von Schutzmasken oder - -helmenImitationen von Schutzmasken oder - -helmen müssen folgenden

Warnhinweis tragen:„Dieses Spielzeug bietet keinen Schutz.“

8. 9.Spielzeug, das dazu bestimmt ist, mittels Schnüren, Bändern, elastischen Bändern oder Gurten an Wiegen,

Kinderbetten oder Kinderwagen befestigt zu werdenSpielzeug, das dazu bestimmt ist, mittels Schnüren, Bändern,

elastischen Bändern oder Gurten an Wiegen, Kinderbetten oder Kinderwagen befestigt zu werden, trägt

folgenden Warnhinweis auf der Verpackung, der auch dauerhaft an dem Spielzeug angebracht ist:„Um mögliche

Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, ist dieses Spielzeug zu entfernen, wenn das Kind beginnt zu

versuchen, auf allen Vieren zu krabbeln.“

9. 10.Verpackung für Duftstoffe in Brettspielen für den Geruchssinn, Kosmetikkoffern und Spielen für den

GeschmackssinnDie Verpackung von Duftstoffen in Brettspielen für den Geruchssinn, Kosmetikkoffern und

Spielen für den Geschmackssinn, die die in den Nummern 41 bis 55 der Liste in Anlage 2 Teil III Z 10 erster Absatz

angeführten Duftstoffe sowie die in den Nummern 1 bis 11 der Liste in Anlage 2 Teil III Z 10 dritter Absatz

angeführten Duftstoffe enthalten, muss folgenden Warnhinweis tragen:„Enthält Duftstoffe, die Allergien auslösen

können“.

________________________________

1. Das Alter ist vom Hersteller festzulegen.
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